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ANHANG 3 

FINANZTECHNIKEN UND -INSTRUMENTE  

 
Unbeschadet der für einen oder mehrere Teilfonds geltenden spezifischen Bestimmungen ist es der Gesellschaft gestattet, gemäß den 
nachstehenden Modalitäten (a) derivative Finanzinstrumente im Sinne von (1) g des Anhangs 1 zu dem Prospekt zu verwenden und (b) 
auf derivative Produkte zurückzugreifen. Es ist gesetzlich erforderlich, dass OGAW über ein Risikomanagementteam und ein 
detailliertes System zur Begrenzung finanzieller Risiken verfügen, um zu verhindern, dass OGAW übermäßigen finanziellen Risiken 
ausgesetzt sind.  
1. RISIKOPROFIL JEDES TEILFONDS.   

Es ist danach zu unterscheiden, ob ein Teilfonds als „einfach“ oder als „komplex“ zu betrachten ist. 

1.3 Beschränkung des Marktrisikos 

1.3.1. Einstufung von Teilfonds nach ihrem Risikoprofil 

Eine Unterscheidung zwischen „einfachen“ und „komplexen“ Teilfonds ist vorzunehmen: 

- ein komplexer Teilfonds ist ein Teilfonds, der im großen Maße dervative Finanzinstrumente verwendet und/oder auf 
komlexere Strategien oder Instrumente zurückgreift; 

- ein „einfacher“ Teilfonds ist ein Teilfonds mit einer schwächeren und weniger komplexen Positionierung in derivativen 
Finanzinstrumenten oder in derivativen Finanzinstrumenten, die ausschließlich zu Deckungszwecken verwendet werden. 

 

1.3.2. Bestimmung des Gesamtrisikos für einfache Teilfonds 

Bei einfachen Teilfonds muß das Gesamtrisiko grundsätzlich einzig im Hinblick auf die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten 
(einschließlich derjenigen, die in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten eingebettet sind) im Wege des Ansatzes über 
Verbindlichkeiten („Commitment Approach“) bestimmt werden. 

 

1.3.2.1. Ansatz über die Verbindlichkeiten 

Bei diesem Ansatz sind die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen der zu Grunde liegenden 
Basiswerte umzurechnen. 

Die vollständigen Verbindlichkeiten des Teilfonds in derivativen Finanzinstrumenten, die auf 100% des Gesamtnettowertes des 
Portfolios begrenzt sind, bemessen sich dann als Gesamtsumme aller einzelnen Verbindlichkeiten nach Aufrechnung mit unter Punkt 
1.3.2.2. beschriebenen eventuellen Gegenforderungen und Deckungsposten. 

Des Weiteren sind bei Teilfonds, die berechtigt sind auf Pensionsgeschäfte oder Wertpapierverleih/-leihgeschäfte zurückzugreifen, um 
über die Wiederanlage des Sicherungsgegenstands eine zusätzliche Hebelwirkung zu erzielen, diese Geschäfte bei der Bestimmung 
des Gesamtrisikos zu berücksichtigen. Jede Wiederanlage des Sicherungsgegenstands in Vermögenswerte, die einen über der Quote 
ohne Risiko liegenden Ertrag bringt, ist nach diesem Maßstab zu berücksichtigen. 

 

1.3.2.2. Prozess im Hinblick auf Gegenforderungen und Deckung von Positionen 

In Anwendung des Ansatzes über die Verbindlichkeiten können Teilfonds folgende Ausgleichungen vornehmen: 

- Gegenforderungen zwischen Käufer- und Verkäuferpositionen in derivativen Finanzinstrumenten, die Sich auf identische 
zugrundeliegende Basiswerte beziehen (Leitsatz, Referenzwerte,…) unabhängig des Fälligkeitsdatums der Verträge (z.B.: 
Long-Position auf eine Kaufoption und Short-Position auf eine Kaufoption, die sich auf denselben Basiswert beziehen, …); 

- Gegenforderungen zwischen derivativen Finanzinstrumenten und direkt von Teilfonds gehaltenen Werten, unter der 
Bedingung, daß beide Positionen sich auf denselben zu Grunde liegenden Basiswert beziehen (z.B.: Long-Position auf 
eine Aktie und Short-Position auf eine Kaufoption, die sich auf die gleiche Aktie bezieht). 

Hierzu kommt die Möglichkeit die derivativen Finanzinstrumente, deren Rolle die teilweise oder vollständige Deckung der 
Portfoliopositionen gegen Variationen des Marktrisikos ist, nicht in Betracht zu ziehen. Diese Möglichkeit besteht jedoch ausschließlich 
im Falle des Auftretens eines offensichtlichen und unleugbaren Risikominderungseffekts, d.h. daß die Preise der Kassenposition(en) 
und der Position auf dem derivativen Finanzstrument sich in gegesätzlicher Richtung entwickeln, und daß der/die Deckungswert(e) und 
der Basiswert des derivativen Finanzinstruments eine angemessene (starke Korrelation) Übereinstimmung aufweisen (d.h. eine 
adäquate Symmetrie der Werte, der Dauer und der Devisen). 

Die Aufrechung darf nur für gleichwertige Verbindlichkeitsbeträge entweder in Bezug auf den Marktwert oder in Bezug auf 
Risikoindikatoren (z.B.: Duration) vorgenommen werden, und sie darf nicht dazu führen, daß der Teilfonds eindeutige und sachliche 
Risiken vernachlässigt. 

 

A. EINFACHE TEILFONDS 

Alle in Teil II genannten Teilfonds sind einfache Teilfonds, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Teilfonds. 

B. KOMPLEXE TEILFONDS 

Keine 

 

1. WERTPAPIER-LEIHGESCHÄFTE 

Jeder Teilfonds darf Wertpapier-Leihgeschäfte tätigen, sofern er die folgenden Regeln einhält: 

1.1. Regeln zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Leihgeschäfte 
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 Ein Teilfonds darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standardisierten Leihsystems verleihen, das entweder von einer anerkannten 
Wertpapierclearingstelle oder einem erstklassigen Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist, eingerichtet 
worden ist. Jeder Teilfonds muss im Rahmen der Wertpapierleihe grundsätzlich eine Sicherheit erhalten, deren Gegenwert zur Zeit 
des Vertragsabschlusses mindestens dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Diese Sicherheit kann aus flüssigen 
Mitteln bestehen und/oder Wertpapieren, die durch Mitgliedstaaten der OECD, deren Gebietskörperschaften oder supranationalen 
Organisationen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder globalen Charakters begeben oder garantiert und zugunsten des 
jeweiligen Teilfonds während der Laufzeit des Wertpapierleihvertrags gesperrt werden. Weitere Formen von Sicherheitsleistungen 
sind ebenfalls zugelassen, sofern sich die Verwaltungsgesellschaft vergewissert hat, dass diese einen mindestens ebenso hohen 
Schutz bieten wie die im vorhergehenden Satz erwähnte Sicherheit.  

1.2. Bedingungen und Grenzen der Leihgeschäfte 

 Die Leihgeschäfte dürfen sich nicht auf mehr als 50% des Gesamtwertes des Wertpapierbestandes eines Teilfonds erstrecken. 
Diese Beschränkung gilt nicht, wenn der Teilfonds jederzeit die Auflösung des Vertrages und die Rückerstattung der verliehenen 
Wertpapiere verlangen kann. Die Leihgeschäfte dürfen nicht über einen Zeitraum von 30 Tagen hinausgehen. 

2. PENSIONSGESCHÄFTE 

Jeder Teilfonds darf ergänzend Pensionsgeschäfte tätigen, die in Käufen und Verkäufen von Wertpapieren zu Bedingungen bestehen, 
die dem Verkäufer das Recht vorbehalten, vom Erwerber die verkauften Wertpapiere zu einem Preis und Zeitpunkt zurückzukaufen, die 
bei Abschluss des Vertrags zwischen den beiden Parteien vereinbart werden. Jeder Teilfonds darf bei Pensionsgeschäften sowohl als 
Käufer als auch als Verkäufer auftreten. Die Beteiligung des Teilfonds an derartigen Vereinbarungen unterliegt jedoch folgenden 
Regeln: (a) Jeder Teilfonds darf Wertpapiere im Rahmen von Pensionsgeschäften nur kaufen oder verkaufen, wenn es sich bei den 
Gegenparteien um erstklassige Finanzinstitute handelt, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind; (b) im Rahmen eines 
Wertpapierpensionsgeschäftes erworbene Wertpapiere kann der Teilfonds während der Laufzeit des entsprechenden 
Wertpapierpensionsgeschäftes nicht veräußern, bevor der Rückkauf der Wertpapiere durch den Vertragspartner ausgeübt wird oder die 
Rückkauffrist abgelaufen ist. Jeder Teilfonds muss im Übrigen darauf achten, den Umfang der Käufe im Rahmen von 
Pensionsgeschäften stets auf einem Niveau zu halten, das es ihm ermöglicht, jederzeit seinen Rückkaufverpflichtungen 
nachzukommen.  
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ANHANG 4 

POOLBILDUNG 

Zur effizienten Verwaltung der Portfoliovermögen, kann der Fonds die Gesamtheit oder einen Teil des Portfoliovermögens eines oder 
mehrerer Teilfonds, unter Beachtung der Anlagepolitiken jedes Teilfonds, in Form eines Pools anlegen. Jeder Teilfonds partizipiert an 
den Pools somit im Verhältnis zu dem Vermögen welches in die Pools eingebracht wird. Diese Technik führt zu Kostenersparnissen und 
verursacht keine zusätzlichen Verwaltungsgebühren. Der Fonds kann zu jederzeit die Höhe der Quote eines jeden Teilfonds am Pool 
ermitteln. 

Die Vermögenswerte, die die verschiedenen Teilfonds in die Pools einbringen, werden in Wertpapiere von Emittenten verschiedener 
Nationalitäten und ausgegeben in verschiedenen Währungen, unter Beachtung des Anlageziels und der Anlagepolitk der jeweiligen 
Teilfonds, angelegt. 

Solche Pools sind nicht rechtlich selbständig und die Quote an einem Pool, die in fiktiven Einheiten bewertet wird, die  keine Anteile 
darstellen. Anteile am Fonds werden nicht in Bezug auf einen Pool ausgegeben, sondern nur in Bezug auf den jeweiligen Teilfonds, der 
sich mit bestimmten Vermögenswerten an einem Pool beteiligen kann, um die oben genannten Ziele zu erreichen. 

Verluste und Gewinne eines Pools werden im Verhältnis zu den fiktiven Einheiten, die die Teilfonds am Pool halten, auf diese 
übertragen. Dadurch wird der Nettoinventarwert eines Teilfonds verändert, auch wenn der Wert der Vermögenswerte, die der Teilfonds 
zum Pool beigetragen hat, sich nicht verändert hat.  

Pools werden durch die Übertragung von Wertpapieren, Barmitteln und sonstigen Vermögenswerten teilnehmender Teilfonds gebildet 
(sofern diese Vermögenswerte mit der Anlagepolitik der betroffenen Teilfonds in Einklang stehen). Die Verwaltungsgesellschaft oder der 
Investmentmanager können von Zeit zu Zeit weitere Übertragungen vornehmen. Vermögenswerte können auch entnommen und dem 
jeweiligen Teilfonds bis zur Höhe seiner Beteiligung am Pool, welche im Verhältnis zu den fiktiven Einheiten am Pool oder an den Pools 
berechnet wird, zurückübertragen werden. 

Zum Zeitpunkt der Gründung eines Pools werden die fiktiven Einheiten, die einem teilnehmenden Teilfonds zukommen, in CHF, USD, 
EUR oder JPY oder in einer anderen Währung, die die Verwaltungsgesellschaft zukünftig als angemessen erachtet, zugeordnet. Der 
Wert bestimmt sich nach den Wertpapieren liquiden und/oder sonstigen Vermögenswerten die in den Pool eingebracht wurden. Der 
Wert der fiktiven Einheiten wird an jedem Bewertungstag berechnet, indem das Nettovermögen des Pools durch die Anzahl der fiktiven 
zugeordneten oder ausstehenden Einheiten geteilt wird. 

Werden zusätzlich liquide oder andere Vermögenswerte in einen Pool eingebracht oder diesem entnommen, so erhöhen bzw. 
verringern sich die dem betreffenden Teilfonds zugewiesenen fiktiven Einheiten jeweils um eine Zahl, die mittels Division des 
eingebrachten oder entnommenen liquiden oder anderen Vermögenswertes durch den aktuellen Wert einer Einheit berechnet wird. 
Erfolgt eine Sachmitteleinlage in den Pool, so wird diese zu Berechnungszwecken um einen Betrag verringert, den die 
Verwaltungsgesellschaft für angemessen erachtet, um den mit der Anlage der betreffenden Sachmittel gegebenfalls verbundenen 
Steueraufwendungen sowie Abschluss- und Erwerbskosten Rechnung zu tragen. Bei einer Entnahme von liquiden oder anderen 
Vermögenswerten kann ein entsprechender Abzug vorgenommen werden, um den mit der Veräusserung von liquiden oder anderen 
Vermögenswerten des Pools gegebenenfalls verbundenen Kosten Rechnung zu tragen. 

Die Beteiligung eines jeden Teilfonds am Pool bezieht sich pro rata auf die verschiedenen Anlagen des Pools. 

Dividenden, Zinsen und sonstige Ausschüttungen, die als Einnahmen in Bezug auf die Vermögenswerte in einem Pool qualifizieren, 
werden den teilnehmenden Teilfonds eines Pools gutgeschrieben im Verhältnis zu deren derzeitigen Beteiligung am Pool. Im Falle einer 
Auflösung des Fonds werden die Vermögenswerte eines Pools (vorbehaltlich von Gläubigerrechten) den teilnehmenden Teilfonds im 
Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung am Pool zugewiesen. 

Anlagegegenstände die durch einen Pool gehalten werden, werden auf transparente Art und Weise in den Jahresberichten der 
jeweiligen Teilfonds dargestellt.  
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ANHANG 5 

UMWANDLUNGSFORMEL 

 

Die Anzahl zugeteilter Anteile eines neuen Teilfonds, einer neuen Kategorie oder Unterkategorie wird nach der folgenden Formel 
ermittelt: 

A = [(B x (C - (C x F)) x D) / E] + X 

Dabei gilt 

-  „A“ = Anzahl der Anteile, die dem neuen Teilfonds, der neuen Kategorie oder Unterkategorie zugeteilt werden; 

 -  „B“ = Anzahl der umzuwandelnden Anteile des ursprünglichen Teilfonds, der ursprünglichen Kategorie oder Unterkategorie; 

-  „C" = Nettoinventarwert der umzuwandelnden Anteile des ursprünglichen Teilfonds, der ursprünglichen Kategorie oder 
Unterkategorie am betreffenden Bewertungstag; 

-  „D“ = am Tag der Transaktion geltender Wechselkurs zwischen den Währungen der umzuwandelnden Anteile; 

-  „E" = Nettoinventarwert der zuzuteilenden Anteile des neuen Teilfonds, der neuen Kategorie oder Unterkategorie am betreffenden 
Bewertungstag; 

-  „F“ = in der Beschreibung in Teil II für jeden Teilfonds angegebener Satz der Umwandlungsprovision; 

-  „X“ = nicht zugeteilter Restbetrag, der gegebenenfalls an den Anteilinhaber zurückgezahlt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Verwaltungsgesellschaft Anteilsbruchteile bis zu einem Tausendstel Anteil ausgeben kann. 
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ANHANG 6 

AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS SOWIE DER AUSGABE, DER UMWANDLUNG UND DER 
RÜCKNAHME VON ANTEILEN 

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, in folgenden Fällen die Berechnung des Nettoinventarwerts von einem oder mehreren 
Teilfonds sowie die Ausgabe, die Umwandlung und die Rücknahme zeitweilig mit sofortiger Wirkung auszusetzen: 

(a) während jedes Zeitraums, in dem einer oder mehrere Märkte oder Börsen, auf denen ein wesentlicher Teil der Anlagen eines 
Teilfonds  zu einem bestimmten Zeitpunkt notiert oder gehandelt werden, geschlossen sind, ausgenommen normale Schließtage, 
oder wenn der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist; 

(b) wenn die politische, wirtschaftliche, militärische, monetäre oder soziale Lage oder irgendein anderes Ereignis höherer Gewalt 
außerhalb der Verantwortung oder Macht des Fonds, den Zugang zu seinen Fonds über angemessene oder normale Wege 
verhindert, ohne die Interessen der Anteilinhaber ernsthaft zu benachteiligen; 

(c) während einer Unterbrechung der gewöhnlich zur Festlegung des Kurses von Anlagen des Fonds oder aktueller Kurse an einem 
Markt oder einer Börse verwendeten Kommunikation; 

(d) wenn Devisen- oder Kapitalverkehrsbeschränkungen die Durchführung von Geschäften für Rechnung des Fonds verunmöglichen 
oder wenn Käufe oder Verkäufe von Vermögenswerten des Fonds nicht zu normalen Wechselkursen durchgeführt werden können; 

(e) sobald eine Entscheidung zur Liquidation des Fonds oder eines oder mehreren seiner Teilfonds getroffen wird; 

(f) um die Kursparität im Fall eines Zusammenschlusses, einer Vermögenseinbringung, Abspaltung oder 
Umstrukturierungsmaßnahme von, durch oder in einem oder mehreren der Teilfonds des Fonds und für einen maximalen Zeitraum 
von zwei Bankarbeitstagen in Luxemburg zu ermitteln; 

(g) sowie in allen Fällen, in denen die Verwaltungsgesellschaft durch einen begründeten Beschluss feststellt, dass eine solche 
Aussetzung notwendig ist, um die allgemeinen Interessen der betroffenen Anteilinhaber zu wahren.  

In dem Fall, dass die gesamten an einem bestimmten Berechnungstag des Nettoinventarwerts für einen bestimmten Teilfonds 
erhaltenen Rücknahme-/Umtauschanträge mehr als 10% des Nettovermögens dieses Teilfonds betreffen, kann die 
Verwaltungsgesellschaft beschließen, die vorgelegten Rücknahme-/Umtauschanträge anteilsmäßig zu reduzieren und/oder 
zurückzustellen, um die Anzahl der an dem Tag zurückgekauften/umgewandelten Anteile auf 10% des Nettovermögens des 
betreffenden Teilfonds zu begrenzen. Alle so zurückgestellten Rücknahme-/Umwandlungsanträge werden, vorbehaltlich der vorstehend 
genannten Grenze von 10% des Nettovermögens, gegenüber den am nächsten Bewertungstag eingegangenen Rücknahme-
/Umwandlungsanträgen bevorzugt behandelt. 

Unter außergewöhnlichen Umständen, die sich nachteilig auf die Interessen der Anteilinhaber auswirken können, oder bei Vorliegen 
von Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsanträgen von mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds behält sich die 
Verwaltungsgesellschaft vor, den Wert eines Anteils erst festzulegen, nachdem sie sobald wie möglich für Rechnung des Teilfonds die 
erforderlichen Käufe und Verkäufe von übertragbaren Wertpapieren vorgenommen hat. In solchen Fällen werden die schwebenden 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsanträge gleichzeitig auf der Grundlage des so berechneten Nettowerts bearbeitet.  

Jeder Anleger, der einen Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsauftrag vorgelegt hat, wird von der Aussetzung der 
Berechnung des Nettoinventarwerts in Kenntnis gesetzt. Ausgesetzte Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsanträge können 
durch schriftliche Weisung zurückgezogen werden, soweit diese bei der Verwaltungsgesellschaft vor Beendigung der Aussetzung 
eingehen. Ausgesetzte Anträge werden am ersten Bewertungstag nach Beendigung der Aussetzung berücksichtigt. Falls nicht alle 
der ausgesetzten Anträge am selben Bewertungstag bearbeitet werden können, haben die älteren Anträge Vorrang vor den 
neueren Anträgen.  
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ANHANG 7  

ZUSAMMENSETZUNG DES VERMÖGENS UND BEWERTUNGSREGELN 

Das Fondsvermögen umfasst hauptsächlich: 

(1) sämtliche Kassenbestände und Kontoguthaben einschließlich bis zum Zahlungstag aufgelaufene, aber noch nicht vereinnahmte 
laufende Zinsen auf diese Guthaben; 

(2) alle bei Sicht zahlbaren gezogenen Wechsel und Solawechsel sowie Forderungen (einschließlich der noch nicht vereinnahmten 
Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren); 

(3) alle Wertpapiere, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Options- oder Bezugsrechte und andere Anlagen und übertragbare 
Wertpapiere, die Eigentum des Fonds sind; 

(4) alle Dividenden und Ausschüttungen, die dem Fonds in bar oder in Wertpapieren zustehen, soweit der Fonds davon Kenntnis hat; 

(5) alle bis zum Zahlungstag fälligen, aber noch nicht vereinnahmten Zinsen und alle Zinserträge der Wertpapiere, die Eigentum des 
Fonds sind, soweit diese Zinsen nicht im Kapitalbetrag dieser Wertpapiere enthalten sind; 

(6) die Gründungsaufwendungen, soweit sie noch nicht abgeschrieben worden sind; 

(7) alle anderen Vermögenswerte gleich welcher Art, einschließlich im Voraus geleisteter Aufwendungen. 

 

Unbeschadet der spezifischen Bestimmungen für einen einzelnen Teilfonds, eine Kategorie und/oder Unterkategorie wird der Wert der 
Vermögenswerte des Fonds wie folgt ermittelt: 

(a) Der Wert der Kassenbestände oder Kontoguthaben, der bei Sicht zahlbaren gezogenen Wechsel und Solawechsel sowie der 
Forderungen, der im Voraus geleisteten Aufwendungen und der erklärten Dividenden und fälligen Zinsen, die noch nicht 
vereinnahmt worden sind, ist der Nennwert dieser Vermögenswerte, es sei denn, dass es sich als unwahrscheinlich erweist, dass 
dieser Wert vereinnahmt werden kann. Im letzteren Falle wird der Wert ermittelt, indem derjenige Betrag abgezogen wird, den die 
Verwaltungsgesellschaft für angemessen ansieht, um den wirklichen Wert dieser Vermögenswerte widerzuspiegeln. 

(b) Der Wert von Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren 
Nettoinventarwerts ermittelt. 

(c) Die Bewertung jeglichen Wertpapiers, das zur amtlichen Notierung oder zum Handel an einem anderen geregelten Markt, der 
regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, zugelassen ist, beruht auf dem letzten am Bewertungstag in 
Luxemburg bekannten Kurs, und wenn dieses Wertpapier an mehreren Märkten gehandelt wird, auf dem letzten bekannten Kurs 
des Hauptmarktes dieses Wertpapiers. Wenn der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, beruht die Bewertung auf dem 
wahrscheinlichen Realisierungswert, den die Verwaltungsgesellschaft mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben 
schätzt. 

(d) Wertpapiere, die nicht notiert oder nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, 
anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden, werden auf der Grundlage des mit der gebotenen Sorgfalt und 
nach Treu und Glauben geschätzten wahrscheinlichen Realisierungswerts bewertet.  

(e) Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lauten, werden auf der Grundlage 
des am Bewertungstag geltenden Wechselkurses umgerechnet. 

(f) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Regeln für die Ermittlung der jeweiligen Bewertungskurse 
festzulegen oder abzuändern. Die in dieser Hinsicht getroffenen Entscheidungen werden in Teil II dieses Prospekts angegeben. 

(g) Swaps werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem aktualisierten Wert aller zukünftigen Geldströme, die am 
Bewertungsstichtag zu dem der Fälligkeit der Geldströme entsprechenden Zero-Coupon-Swap-Satz von der 
Verwaltungsgesellschaft an den Kontrahenten gezahlt werden, und dem aktualisierten Wert aller zukünftigen Geldströme, die am 
Bewertungsstichtag zu dem der Fälligkeit der Geldströme entsprechenden Zero-Coupon-Swap-Satz vom Kontrahenten an die 
Gesellschaft gezahlt werden, bewertet. 

(h) Das interne Bewertungsmodell für CDS nutzt die CDS-Kurskurve, die Deckungsquote und einen Diskontsatz (LIBOR oder Markt-
Swapsatz) als Eingabe zur Berechnung der täglichen Bewertung. Dieses interne Modell erstellt außerdem die Kurskurve der 
Ausfallwahrscheinlichkeiten. Zur Ermittlung der CDS-Kurskurve werden Daten von einer bestimmten Anzahl von Gegenparteien, 
die auf dem CDS-Markt aktiv sind, verwendet. Der Anlageverwalter verwendet die CDS-Bewertung der Gegenparteien, um diese 
mit den Werten des internen Modells zu vergleichen. Der Ausgangspunkt für die Erstellung des internen Modells ist die Gleichheit 
der variablen und der festen Komponente des CDS bei Abschluss des Kontraktes. 

(i) Da die EDS (Equity Default Swaps) durch ein Aktienereignis ausgelöst werden, hängt ihre Bewertung in erster Linie von der 
Volatilität der Aktie und ihrer Asymmetrie ab. Je höher diese Volatilität ist, desto größer ist das Risiko, dass die Aktie die 70%-
Grenze erreicht, und desto größer ist daher der Spread des EDS. Der Spread eines CDS einer Gesellschaft spiegelt ebenfalls ihre 
Volatilität wider, da eine hohe Volatilität der Aktie auf eine hohe Volatilität der Aktiva der betreffenden Gesellschaft und daher eine 
hohe Wahrscheinlichkeit des Kreditereignisses hinweist. Da die Spreads von EDS und CDS beide mit der implizierten Volatilität 
von Aktien korrelieren und da diese Verhältnisse im Lauf der Zeit in der Regel stabil bleiben, kann ein EDS als Ersatzanlage für 
einen CDS betrachtet werden. Der Schlüsselfaktor in der Bewertung eines EDS ist die Berechnung der implizierten 
Wahrscheinlichkeit eines Aktienereignisses. Zwei Methoden werden allgemein anerkannt: Die erste Methode besteht darin, den 
Marktspread der CDS in ein Modell zur Bewertung des EDS einzuspeisen; im Rahmen der zweiten Methode wird diese 
Wahrscheinlichkeit mittels historischer Daten der relevanten Aktie geschätzt. Obschon historische Daten nicht unbedingt gute 
Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung ermöglichen, können sie das allgemeine Verhalten einer Aktie in Krisensituationen 
wiedergeben. Im Vergleich der beiden Ansätze ergeben sich nur sehr selten höhere historische Wahrscheinlichkeiten als die 
implizierten Wahrscheinlichkeiten der Aktien; 

(j) Die Bewertung eines CFD (Contract For Difference) spiegelt jederzeit die Differenz zwischen dem letzten bekannten Kurs des 
zugrunde liegenden Wertpapiers und der Bewertung wider, die bei Vertragsabschluss festgestellt wird. 
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Die Verpflichtungen des Fonds umfassen insbesondere: 
(1) alle aufgenommenen Kredite, fälligen Wechsel und Buchverbindlichkeiten; 
(2) alle bekannten fälligen und nicht fälligen Verpflichtungen, einschließlich aller fällig gewordenen vertraglichen Verpflichtungen, die 

Zahlungen in bar oder als Sachleistungen zum Gegenstand haben (einschließlich des Betrags der von dem Fonds angekündigten, 
aber noch nicht geleisteten Ausschüttungen); 

(3) jegliche von der Verwaltungsgesellschaft genehmigte oder gebilligte Rücklagen, insbesondere Rücklagen, die zur Abdeckung 
eines potenziellen Minderwerts bestimmter Anlagen der Gesellschaft gebildet wurden; 

(4) jegliche sonstige Verpflichtung des Fonds gleich welcher Art mit Ausnahme derer, die durch die Eigenmittel des Fonds 
repräsentiert werden. Zwecks Schätzung der Höhe dieser sonstigen Verpflichtungen berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft 
alle vom Fonds zu tragenden Aufwendungen, wozu unter anderem die folgenden gehören: die Gründungsaufwendungen und die 
Aufwendungen für spätere Satzungsänderungen, die Aufwendungen für den Prospekt oder jegliches andere Dokument, das sich 
auf den Fonds bezieht, die Provisionen und Aufwendungen für den Anlageverwalter, die mit der Buchführung beauftragte Stelle, 
die Depotbank und die entsprechenden Beauftragten, die Domizilierungsstelle, die allgemeine Verwaltungsstelle, die 
Übertragungsstelle, die Zahlstellen oder jegliche sonstige Beauftragte, Erbringer von Dienstleistungen, Bevollmächtigte und/oder 
Angestellte der Verwaltungsgesellschaft sowie für die ständigen Vertreter der Verwaltungsgesellschaft in den Ländern, in denen 
sie registriert ist, die Aufwendungen für Rechtsbeistand und die Prüfung des Jahresabschlusses des Fonds, die Aufwendungen für 
Verkaufsförderung, einen angemessenen Anteil an Kosten für Werbung und anderen Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit 
dem Anbieten und Verkauf von Fondsanteilen anfallen, die Aufwendungen für den Druck und die Veröffentlichung der Dokumente 
für den Verkauf der Anteile, die Aufwendungen für den Druck der jährlichen Rechenschaftsberichte und der Zwischenberichte, die 
Aufwendungen für den Druck der Inhabertitel, die Aufwendungen für die Abhaltung von Versammlungen und Sitzungen des 
Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die angemessenen Reisekosten der Verwaltungsratsmitglieder und Direktoren der 
Verwaltungsgesellschaft, die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, die Aufwendungen für die Registrierung und Anmeldung, alle 
von den Behörden und den Wertpapierbörsen erhobenen Steuern und Abgaben, die Aufwendungen für die Veröffentlichung der 
Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie jegliche sonstige Betriebsaufwendungen einschließlich der Finanz-, Bank- oder 
Courtageaufwendungen, die beim Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder anderweitig anfallen, und jegliche sonstige 
Verwaltungsaufwendungen. Bei der Schätzung der Höhe dieser Verpflichtungen berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft anteilig 
die Verwaltungs- und sonstigen Aufwendungen, die einen regelmäßigen oder wiederkehrenden Charakter haben. 

 
Die Vermögenswerte, Verpflichtungen, Kosten und Aufwendungen, die nicht einem bestimmten Teilfonds, einer Kategorie oder 
Unterkategorie zuzuordnen sind, werden den verschiedenen Teilfonds, Kategorien oder Unterkategorien zu gleichen Teilen oder, soweit 
die fraglichen Beträge dies rechtfertigen, im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettovermögen zugerechnet. Alle Kosten und Entgelte 
werden zuerst von den Erträgen, dann von den Wertzuwächsen und erst dann vom  Fondsvermögen abgezogen. Jeder von einer 
Rücknahme betroffene Anteil des Fonds wird bis zum Ende des Bewertungstages für die Rücknahme dieses Anteils als ausgegeben 
und ausstehend angesehen, und sein Preis wird ab dem Ende dieses Tages bis zu seiner Begleichung als Verpflichtung des Fonds 
angesehen. Jeder aufgrund eingegangener Zeichnungsanträge auszugebende Anteil des Fonds gilt ab dem Ende des 
Bewertungstages für seinen Ausgabepreis als ausgegeben, und sein Preis wird so lange als Forderung der Gesellschaft behandelt, bis 
er bei ihr eingegangen ist. Soweit möglich wird jegliche von der Verwaltungsgesellschaft bis zum definitiven Bewertungstag 
beschlossene Anlage oder Auflösung einer Anlage berücksichtigt. 

Die Gründungsaufwendungen für die Bildung eines Teilfonds werden dem betreffenden Teilfonds berechnet und über einen Zeitraum 
von fünf Jahren abgeschrieben. 
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ANHANG 8  

LIQUIDATION UND VERSCHMELZUNG DES FONDS UND SEINER TEILFONDS 

Verschmelzung oder Liquidation von Kategorien, Unterkategorien oder Teilfonds 

Im Falle von außergewöhnlichen Umständen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, wie z. B. politische, militärische oder sonstige 
Notstände, oder falls das gesamte Nettovermögen einer bestimmten Kategorie oder eines Teilfonds unter 15.000.000,00 Euro sinkt, 
oder im Fall einer Umstrukturierung des Fonds, ist die Verwaltungsgesellschaft befugt, einen oder mehrere Teilfonds oder eine oder 
mehrere Kategorien zu liquidieren, einen Teilfonds oder eine Kategorie mit einem anderen Teilfonds oder einer anderen Kategorie des 
Fonds zu verschmelzen oder den betreffenden Teilfonds mit einer anderen Luxemburger OGA zu verschmelzen. 

Derartige Entscheidungen werden, wie im oben stehenden Abschnitt “Informationen für die Anteilinhaber” angegeben, in der Presse 
veröffentlicht. 

Im Falle einer direkten Liquidation eines Teilfonds wird das Nettovermögen im Verhältnis zu den in den betreffenden Teilfonds 
gehaltenen Anteilen an die Anspruchsberechtigten verteilt. Die nicht bis zum Abschlussdatum der Liquidation ausgeschütteten 
Vermögenswerte werden für einen Zeitraum von sechs Monaten bei der Depotbank und anschließend bis zum Ende der 
Verjährungsfrist bei der Caisse de Consignation hinterlegt. 

Im Falle der Schließung eines Teilfonds durch Einbringung haben die Anteilinhaber des Teilfonds das Recht, innerhalb einer Frist von  
einem Monat die Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen. In diesem Fall werden keine Rücknahmegebühren in Rechnung gestellt. 
Nach Ablauf dieser Frist bindet der Einbringungsbeschluss sämtliche Anteilinhaber dieses Teilfonds, die dieses Recht nicht in Anspruch 
genommen haben. 

 

Auflösung und Liquidation des Fonds 

Der Fonds wird gemäß den durch das Gesetz festgelegten Bedingungen liquidiert. 

Anteilinhaber sind nicht ermächtigt, die Existenz des Fonds zu beenden. 

In den folgenden Fällen wird der Fonds automatisch liquidiert: 

− zum Ende der (gegebenenfalls) im Verwaltungsreglement festgelegten Laufzeit; 

− falls die Funktionen der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank enden und nicht innerhalb von zwei Monaten ersetzt werden; 

− im Fall der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft; 

− falls das Nettovermögen für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten weniger als ein Viertel der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindesthöhe beträgt. Falls das Nettovermögen weniger als zwei Drittel des Mindestkapitals beträgt, muss die 
Verwaltungsgesellschaft unverzüglich die Aufsichtsbehörde informieren. Die Aufsichtsbehörde kann je nach den Umständen die 
Liquidation des Fonds verlangen. Die Aufsichtsbehörde kann die Verwaltungsgesellschaft zwingen, das Liquidationsverfahren für 
den Fonds zu eröffnen. Die Anordnung der Aufsichtsbehörde an die Verwaltungsgesellschaft zur Eröffnung des 
Liquidationsverfahrens für den Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank sofort veröffentlicht. 

− in allen anderen Fällen, die im Verwaltungsreglement angegeben sind. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Liquidation des Fonds beschließen, wenn wesentliche Änderungen der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Situation eintreten und wenn dies im Interesse der Anteilinhaber gerechtfertigt ist. 

Das die Liquidation des Fonds verursachende Ereignis wird im Mémorial und in mindestens zwei Tageszeitungen, welche eine 
angemessene Auflage erreichen, veröffentlicht. Mindestens eine dieser Tageszeitungen muss in Luxemburg erscheinen. 

So bald ein Ereignis eintritt, das die Liquidation des Fonds auslöst, ist der Fonds nicht mehr zur Ausgabe von Anteilen berechtigt, da 
diese ungültig sein werden. Die Rücknahme von Anteilen wird weiterhin möglich sein, unter der Voraussetzung, dass das Prinzip der 
Gleichbehandlung der Anteilinhaber respektiert wird. 
Die Liquidation des Fonds wird durch einen Liquidator durchgeführt. 

Der Liquidator wird die Nettoerlöse der Liquidation im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile an die Anteilinhaber ausschütten. 

Die Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht ausgeschüttet worden sind, werden im Namen der nicht 
identifizierten Anteilinhaber hinterlegt. Die Liquidationserlöse werden für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten bei der Depotbank 
in Verwahrung gehalten. Nach Ablauf von sechs Monaten werden die Liquidationserlöse bei der Caisse de Consignation für einen 
Zeitraum von maximal dreißig Jahren hinterlegt. Nach diesem Zeitraum verjähren die verbleibenden nicht eingeforderten Beträge. 
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TEIL II



ÖkoWorld ÖkoVision® Classic 
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter 
Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. 
Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung werden die Vermögenswerte des 
Teilfonds überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden 
wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15% des 
Nettovermögens können direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert werden. 
Mit den verschiedenen Anlagekriterien sollen nachhaltige umwelt- und sozialverträgliche Geschäftspraktiken gefördert 
werden. Bei Anlagen bevorzugt der Teilfonds Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und 
internationale Standards hinaus engagieren.  
In der Bewertung der Anlagepolitik können im Einzelfall weitere Erwägungsgründe berücksichtigt werden. In solchen 
Fällen muss das Verwaltungsreglement entsprechend abgeändert werden. Die Anleger werden hierüber informiert.  

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik des Fonds und wird dabei von einem Anlageausschuss 
unterstützt. Die Mitglieder des Anlageausschusses werden aufgrund ihrer beruflichen Position oder der Tatsache, dass 
sie unternehmenspolitisch relevante Organisationen vertreten, ausgewählt. Sie stellen Kenntnisse zur Verfügung, die die 
Einhaltung ökologischer und sozialer Anlagekriterien ermöglichen. Der Anlageausschuss ist hinsichtlich der Bestimmung 
seiner Mitglieder und hinsichtlich seiner Arbeitsweise und Beschlussfassung unabhängig von der 
Verwaltungsgesellschaft. Er hat insbesondere die Aufgabe, nachfolgend dargelegten Anlagebeschränkungen zu 
überwachen und der Verwaltungsgesellschaft diesbezüglich Empfehlungen zu geben. 
Der Anlageausschuss unterbreitet dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zwecks Entscheidung seine 
Anlageempfehlungen, welche in Abwägung folgender Kriterien gemacht werden: 
 
 
1. ÖkoWorld ÖkoVision® Classic investiert bevorzugt in Unternehmen, die 

 
a) umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden; 
 
b) sozial- und umweltverträgliche Produkte entwickeln, herstellen oder vertreiben; 
 
c) Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches 

Wirtschaften fördern; 
 
d) insbesondere wenn sie über die jeweiligen Standards der Branche, der Region oder des Landes hinausgehen.   

 
Dazu gehören Unternehmen, die 
 

e) regenerative Energien gewinnen, einsetzen oder damit handeln, oder zur Reduktion des Energieverbrauchs und 
Erhöhung der Energieeffizienz beitragen und damit den Einsatz fossiler und atomarer Energiegewinnung 
verringern; 

 
f) Leistungen zur Verringerung des Verbrauchs nicht erneuerbarer, natürlicher Ressourcen oder zur Substitution 

nicht-erneuerbarer durch erneuerbare Ressourcen erbringen; 
 
g) Nahrungs- und Genussmittel naturverträglich oder gemäß den Kriterien des ökologischen Anbaus oder der 

artgerechten Tierhaltung gewinnen, herstellen, verarbeiten, vertreiben oder deren Absatz fördern; 
 
h) regionale Wirtschaftskreisläufe oder den Fairen Handel fördern; 
 
i)  soziales oder ökologisches Engagement über den Unternehmenszweck hinaus zeigen oder 

entwicklungspolitische Ziele unterstützen; 
 
j)  besonders demokratische Unternehmensstrukturen, humane, soziale oder emanzipatorische 

Arbeitsbedingungen schaffen oder gezielt zum Abbau von Diskriminierung beitragen; 
 
k)  Korruption bekämpfen. 

 
(Hierbei handelt es sich um die Kriterien, die unmittelbar positive Aspekte umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftens 
von Unternehmen benennen, die im Sinne der Vision des Fonds Pionierarbeit leisten.) 
 
2. ÖkoWorld ÖkoVision® Classic investiert auch in Unternehmen, die 
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a) zur Sanierung oder Verringerung von Umweltschäden Verfahren, Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, 
vertreiben oder anwenden; 

 
b) zur Minderung sozialer Probleme beitragen; 
 
c) Sozial-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementsysteme einführen und ihr Umwelt- und Sozialengagement 

verstärken; 
 
d) eine besonders transparente, verbraucher- und arbeitnehmerfreundliche Unternehmenspolitik aufweisen; 
 
e) hochqualitative Produkte und Leistungen anbieten bzw. erbringen, die dem allgemeinen Wohle dienen und in 

besonderer Qualität angeboten werden. 
 
(Hierbei handelt es sich um die Kriterien, die lediglich mittelbar positive Aspekte umwelt- und sozialverträglichen 
Wirtschaftens benennen.) 
 
3. ÖkoWorld ÖkoVision® Classic investiert nicht in Unternehmen, die 
 

a) Menschen auf Grund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Behinderung, Staatsangehörigkeit, politischer 
Meinung, Religionszugehörigkeit, sozialer Herkunft oder sexueller Orientierung diskriminieren; 

 
b) Kinderarbeit oder Zwangsarbeit nutzen; 
 
c) gewerkschaftliche Aktivitäten behindern, insbesondere indem sie gegen das Recht auf freie Organisation oder 

das Recht auf kollektive Verhandlung verstoßen. 
 
(Hierbei handelt es sich um Kriterien, die sich aus den Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
ergeben.) 
 
4. ÖkoWorld ÖkoVision® Classic investiert nicht in Unternehmen, die 
 

a) Regime unterstützen, die gegen Menschenrechte verstoßen; 
 

b) Kriegswaffen und Rüstungsgüter herstellen, vermarkten oder vertreiben oder Anlagen, Vorprodukte oder 
Dienstleistungen dafür bereitstellen; 

 
c) Atomenergie oder Atomtechnik erzeugen, direkt vermarkten oder vertreiben oder Anlagen, Vorprodukte oder 

Dienstleistungen dafür bereitstellen; 
 

d) Produkte der Chlorchemie erzeugen oder deren Absatz fördern; 
 

e) Raubbau an natürlichen Ressourcen betreiben oder dazu beitragen;  
 

f) gentechnisch veränderte Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen entwickeln oder erzeugen, die in offenen 
Systemen verwendet werden sollen, oder den Absatz daraus erzeugter Produkte fördern.  Nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen sind Unternehmen, welche gentechnisch veränderte Pflanzen oder Mikroorganismen in 
geschlossenen Systemen erzeugen oder verwenden, wenn dadurch ein besonderer Nutzen entsteht;  

 
g) mit embryonalen Stammzellen arbeiten und Produkte oder Therapien mit ihrer Hilfe entwickeln oder dies 

beabsichtigen; 
 

h) vermeidbare Tierversuche durchführen, in Auftrag geben oder durch solche vermeidbaren Tierversuche 
getestete Rohstoffe oder Produkte vertreiben; 

 
i) sonstige gesundheits- und umweltschädliche Verfahren anwenden, oder solche Produkte erzeugen oder deren 

Absatz fördern. 
 

(Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative Aspekte zur Sozial- und Umweltverträglichkeit benennen und die unter 
Berücksichtigung ihrer Wesentlichkeit und Relevanz angewandt werden.) 
 
5. ÖkoWorld ÖkoVision® Classic investiert auch nicht in Unternehmen, die 
 

a) strategische Kapitalbeteiligungen an Unternehmen halten, bei denen die unter den Punkten 3. oder 4. 
aufgeführten Kriterien zutreffen; 
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b) ihr Kapital von Unternehmen erhalten, bei denen die unter den Punkten 3. oder 4. aufgeführten Kriterien 
zutreffen, sofern diese Beteiligung einen bestimmenden Einfluss ermöglicht; 

 
c) in anderer Weise mit Unternehmen verflochten sind, bei denen die unter den Punkten 3. oder 4. aufgeführten 

Kriterien zutreffen, wenn dadurch eine sozial- und umweltverträgliche Ausrichtung der Geschäftspolitik 
behindert wird; 

 
d) überwiegend für Unternehmen Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, bei denen die unter den 

Punkten 3. und 4. aufgeführten Kriterien zutreffen (Zulieferbetriebe). 
 
 (Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative Aspekte der Verflechtung von Unternehmen benennen.) 
 
6. ÖkoWorld ÖkoVision® Classic berücksichtigt bei der Beurteilung von Unternehmen auch 
 

a) ihren Umgang mit und ihr Verhalten in Kontroversen, Transparenz, Informations- und Dialogbereitschaft sowie 
Lernfähigkeit; 

 
b) ihre politische Einflussnahme und deren Übereinstimmung mit öffentlichen Erklärungen des Unternehmens und 

mit den Kriterien des Fonds; 
 

c) deren Aktivitäten in Ländern, in denen soziale und ökologische Mindeststandards staatlicherseits nicht 
gewährleistet sind; dies betrifft eigene Produktionsstandorte, Joint Ventures und Zulieferbetriebe (zum Beispiel 
China); 

 
d) Entwicklungsziele und -potenziale sowie Trends im Unternehmen. 

 
(Hierbei handelt es sich um zusätzliche Abwägungskriterien.) 
 

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen: Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse 3  

Performancedaten 

2007 5,99% 

2006 19,13% 

2005 28,00% 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 

Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre 

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe von der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“ 

Ausschließlich thesaurierende Anteile, die als Namensanteile ausgegeben werden. 

Anteilszertifikate über Inhaberanteile werden über 1, 10, 100 oder 1.000 Anteile ausgestellt. 

 

ISIN-Codes 

LU0061928585 „C-Capitalisation“ 
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Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max. 5% 
• Umtauschgebühr:   max. 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in 
  (Wechsel in einen anderen   einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben. 
       ÖkoWorld-Fonds)     
• Rücknahmegebühr:  keine 
 Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  1,76% p.a. 

• Performancegebühr:  bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 
des genannten Teilfonds. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet der 
Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-Mark-
Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet und ein 
Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer Ergebnissaldo 
vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance Fee. Dieser 
negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung vorgetragen und muss 
erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen erfolgen. Die Auszahlung der 
Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

• Depotbankgebühr:  0,095% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,16% p.a. 
• Betreuungsgebühr: 0,20% p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die 

besonderen Erfordernisse bei der Unterstützung der privaten und 
institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten 
im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des 
Fonds.    

Zusätzliche Informationen 

Dieser Teilfonds kann in seinen Vermarktungsdokumenten auch als „Ökoworld FutureVision Classic“ bezeichnet 
werden, ausgenommen in Österreich, Deutschland, Schweiz und Luxembourg. 

 

Referenzwährung: EUR und CHF 

Nettoinventarwert (NIW) Berechnungswährungen: Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR 
berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil (rund 50%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen 
Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten 
NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von der 
Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmebedingungen: 

Die Mindestanlage für Einmalzahlungen („Anlagekonto“) für jeden Erstzeichner beträgt EUR 5.000 oder CHF 7.500.  

Jede Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 oder CHF 750 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten.  

Auf ein Wachstumskonto können monatlich mindestens EUR 100 oder CHF 150 oder vierteljährlich mindestens 
EUR 200 bzw. CHF 300 eingezahlt werden mit einem Ausgabeaufschlag von 5%. 

 

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. 

Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer 
Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem 
Bewertungstag vorhergehenden Tag bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 
Zustimmung zu dem für diesen Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser 
Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert 
abgewickelt.  

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.  
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Das Verwaltungsreglement erlaubt es, der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Teilfonds 
ohne Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert 
je Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Teilfonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

Börsennotierung: keine 

Fondsgeschichte: 

Anteile der Kategorie „C“ in diesem Teilfonds wurden erstmalig am 2. Mai 1996 zu einem Preis von DM 100 zuzüglich 
eines Ausgabeaufschlags zugunsten der Vertriebs- oder Verkaufspartner erworben. 
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ethisch-ökologischer Kriterien einen möglichst hohen und stetigen 
Ertrag der Vermögensanlagen zu erwirtschaften. ÖkoWorld ÖkoTrend -Bonds investiert sein Vermögen – nach Abzug 
der flüssigen Mittel und Festgelder – mindestens 2/3 seines Vermögens und bis zu 100 % in erstklassige fest und 
variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, die an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Märkten 
eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt werden, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Daneben darf der Teilfonds sein Vermögen bis zu 10 % in Anteilen von Renten-
Sondervermögen des gleichen Anlageuniversums anlegen. Unter erstklassig werden Wertpapiere verstanden, die von 
einer anerkannten Rating-Agentur mit mindestens AA eingestuft wurden. Bevorzugt wird in Wertpapiere solcher Staaten 
investiert, deren Politik besonders sozial, ökologisch und ethisch ausgerichtet ist. Bewertet werden folgende Bereiche: 
Institutionen und Politik, soziale Bedingungen und Infrastruktur, Umweltbestand und –belastungen.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird von einem Anlageausschuss unterstützt. Dieser setzt sich aus Personen mit 
Kompetenz für ethische, ökologische und soziale Fragen zusammen. Der Anlageausschuss stellt der 
Verwaltungsgesellschaft die Informationen und Kenntnisse zur Verfügung, die bei der Länderauswahl und –gewichtung 
die Berücksichtigung ethisch-ökologischer Kriterien gewährleisten. Der Anlageausschuss ist hinsichtlich seiner 
Zusammensetzung, Arbeitsweise und Beschlussfassung unabhängig. 
 
Die Anlagekonzeption strebt weiterhin im Rahmen eines systematisierten Entscheidungsprozesses einen möglichst 
hohen und stetigen Ertrag der Jahresergebnisse durch die Erzielung von Kursgewinnen im Verlauf von fallenden und 
steigenden Zinstrends an. In trendmäßig bestätigten, stabilen Abwärtsbewegungen der Zinsen wird die Laufzeit der 
Anleihen des Fonds stufenweise über den Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten synthetisch verlängert (Trend- 
Investment). Bei steigenden Zinsen wird zunächst diese Laufzeitverlängerung abgebaut. Durch den weiteren Verkauf 
von Euro-Bond-Futures-Kontrakten können auch bei steigenden Zinsen und damit fallenden Kursen der Anleihen 
Kursgewinne des Fonds erzielt werden (negative Duration). 
 
Das Anlageuniversum des Teilfonds besteht überwiegend aus Staatsanleihen. Innerhalb der gesetzlich zulässigen 
Grenzen kann der Teilfonds einen Teil seines Vermögens in flüssigen Mitteln und Festgeldern halten.  
Daneben ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte 
sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Wertpapiermärkten als auch zur Renditeoptimierung 
gestattet. Mit dem Einsatz von Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken verbunden sein. 
 
Sollten für die im Rahmen des eingangs beschriebenen ethisch-ökologischen  Auswahlprozesses definierten Staaten 
keine liquiden Euro-Anleihen verfügbar sein, so werden Domestic-Bonds gekauft und die Währungsrisiken gegen Euro 
grundsätzlich über entsprechende Termingeschäfte neutralisiert. 

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen. Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse: 0 

Performancedaten 

2007 -1,68% 

2006 0,81% 

2005 1,7% 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 

Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre  

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als defensiv. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe  von der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“ 

Ausschließlich ausschüttende Anteile, die als Inhaber- und Namensanteile ausgegeben werden. 
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Einmal jährlich kann nach Geschäftsjahresende eine Ausschüttung der ordentlichen Nettoerträge sowie der realisierten 
Kursgewinne erfolgen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschüttet werden. 
 
ISIN Codes 
LU0183092898 „C-Distribution“ 

Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 3.5% 
• Umtauschgebühr:                               max 3,5 % 
 (Wechsel in einen anderen  
 ÖkoWorld-Fonds) 
• Rücknahmegebühr:  keine 

Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  bis zu 0,55% p.a. 
• Performancegebühr:  keine 
• Depotbankgebühr:  0,035% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,16% p.a. 
   

Zusätzliche Informationen 

Referenzwährung: EUR und CHF 
Nettoinventarwert (NIW) Berechnungswährungen: Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR 
berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil (rund 50%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen 
Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten 
NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von der 
Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmemodalitäten: 

Die Mindestanlage für Einmalzahlungen für jeden Erstzeichner beträgt EUR 5.000 oder CHF 7.500.  

Jede Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 oder CHF 750 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten.  

Auf ein Wachstumskonto können monatlich mindestens EUR 100 oder CHF 150 oder vierteljährlich mindestens 
EUR 200 bzw. CHF 300 eingezahlt werden, mit einem Ausgabeaufschlag von 5%. 

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. 
Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer 
Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem 
Bewertungstag vorhergehenden Tag bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 
Zustimmung zu dem für diesen Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser 
Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert 
abgewickelt.  

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.  

Das Verwaltungsreglement erlaubt es der Verwaltungsgesellschaft, im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
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umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Fonds ohne 
Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert je 
Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Fonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

Börsennotierung: keine 

Fondsgeschichte: 
Dieser Teilfonds wurde am 1. September 2007 in  Ökoworld fusioniert. 
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung ethisch-ökologischer Kriterien einen möglichst hohen 
Wertzuwachs der Vermögensanlagen zu erwirtschaften.  
 
ÖkoWorld ÖkoTrend - Stocks Europe investiert sein Vermögen – nach Abzug der flüssigen Mittel und Festgelder - zu 
100 %  in europäische Standardwerte, insbesondere des Dow Jones Euro STOXX 50 Index. Daneben darf der Teilfonds 
sein Vermögen bis zu 10 % in Anteilen von Aktien-Sondervermögen des gleichen Anlageuniversums anlegen. Innerhalb 
des Anlageuniversums werden die Unternehmen entsprechend ihres ökologischen und sozialen Engagements 
gewichtet. Bewertet werden insbesondere folgende Bereiche: Unternehmensleitlinien, -politik und -management, 
Offenheit der Kommunikation, Umweltschutz, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Menschenrechte / Zulieferer, 
Arbeitnehmerrechte, Verbraucherschutz, ethisch kontroverse Geschäftsfelder und/oder -praktiken.  
Die Verwaltungsgesellschaft wird von einem Anlageausschuss unterstützt. Dieser setzt sich aus Personen mit 
Kompetenz für ethische, ökologische und soziale Fragen zusammen. Der Anlageausschuss stellt der 
Verwaltungsgesellschaft die Informationen und Kenntnisse zu Verfügung, die bei der Titelgewichtung die 
Berücksichtigung ethisch-ökologischer Kriterien gewährleisten. Der Anlageausschuss ist hinsichtlich seiner 
Zusammensetzung, Arbeitsweise und Beschlussfassung unabhängig. 
 
Die Anlagekonzeption strebt weiterhin im Rahmen eines systematisierten Entscheidungsprozesses eine  Reduzierung 
von Anteilswertrückgängen in einem Umfeld stark fallender Aktienkurse an. Grundsätzlich wird in Zeiten fallender 
Aktienkurse der Investitionsgrad des Teilfonds schrittweise abgesenkt. Dies geschieht im wesentlichen nicht durch den 
Verkauf der Wertpapiere des Teilfondsvermögens, sondern durch den Aufbau entsprechender Gegenpositionen an den 
Terminmärkten über Finanzterminkontrakte und Optionen. Bei steigenden Aktienkursen werden diese 
Portfoliosicherungen schrittweise wieder aufgehoben. Die Kursgewinne werden von den Aktien erzielt. Vermiedene 
Verluste müssen in Aufwärtstrends nicht aufgeholt werden. Das Fondsmanagement basiert seine diesbezüglichen 
Entscheidungen auf einer Kombination technischer Analyse- und Absicherungssysteme. Mit Hilfe der realisierten 
Absicherungserfolge wird langfristig, d.h. über mehrere Trendzyklen hinweg,  eine stetigere und gegenüber dem Markt 
überdurchschnittliche Performance angestrebt.  
 
Das Anlageuniversum des Teilfonds besteht überwiegend aus Aktien, die im Dow Jones Euro STOXX 50 Index enthalten 
sind, wobei jedoch bei den einzelnen Werten aus ethisch-ökologischer Sicht von der Gewichtung des Index abgewichen 
werden kann und nicht alle Titel des Index berücksichtigt werden müssen. Innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen 
kann der Teilfonds einen Teil seines Vermögens in flüssigen Mitteln und Festgeldern halten. Daneben ist der Erwerb 
oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung 
gegen mögliche Kursrückgänge auf den Wertpapiermärkten als auch zur Renditeoptimierung gestattet. Mit dem Einsatz 
von Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken verbunden sein. 
 
Obwohl sich das Portfolio an der Zusammensetzung des Dow Jones Euro STOXX 50 Index orientiert, entstehen durch 
die Anwendung ethisch-ökologischer Kriterien Abweichungen zum Index. Aufgrund dieser Unterschiede korrespondieren 
die eingesetzten standardisierten Absicherungsinstrumente nicht immer vollständig mit der Zusammensetzung des 
Portfolios des Teilfonds. 
 

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen. Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse 2 

Performancedaten 

2007 -1,09% 

2006 6,73% 

2005 12% 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 
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Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre  

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als neutral. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe  von der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“ 

Ausschließlich ausschüttende Anteile, die als Inhaber- und Namensanteile ausgegeben werden. 
Einmal jährlich kann nach Geschäftsjahresende eine Ausschüttung der ordentlichen Nettoerträge sowie der realisierten 
Kursgewinne erfolgen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschüttet werden. 
 
ISIN Codes  
LU183092112 „C-Distribution“ 

Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 5% 
• Umtauschgebühr:  max 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in einen 
 (Wechsel in einen anderen                 Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben.   
    ÖkoWorld-Fonds) 
• Rücknahmegebühr:  keine 

Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  bis zu 1,60% p.a. 
• Performancegebühr  keine 
• Depotbankgebühr:  0,095% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,16% p.a. 
• Betreuungsgebühr:  0,20% p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die 

besonderen Erfordernisse bei der Unterstützung der privaten und 
institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten 
im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des 
Fonds.    

 

Zusätzliche Informationen 

Referenzwährung: EUR und CHF 
Nettoinventarwert (NIW) Berechnungswährungen: Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR 
berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil (rund 50%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen 
Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten 
NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von der 
Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 
 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmemodalitäten: 

Die Mindestanlage für Einmalzahlungen für jeden Erstzeichner beträgt EUR 5.000 oder CHF 7.500.  

Jede Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 oder CHF 750 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten.  

Auf ein Wachstumskonto können monatlich mindestens EUR 100 oder CHF 150 oder vierteljährlich mindestens 
EUR 200 bzw. CHF 300 eingezahlt werden, mit einem Ausgabeaufschlag von 5%. 

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer 
Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem 
Bewertungstag vorhergehenden Tag bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 
Zustimmung zu dem für diesen Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser 
Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert 
abgewickelt.  
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In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden. 

Das Verwaltungsreglement erlaubt es der Verwaltungsgesellschaft, im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Fonds ohne 
Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert je 
Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Fonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

Börsennotierung: keine 

Fondsgeschichte: 
Dieser Teilfonds wurde am 1. September 2007 in Ökoworld fusioniert.  
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung 
nachfolgender strenger ethisch-ökologischer Kriterien.  
Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Fondsvermögen 
überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, 
geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15% des Nettovermögens 
können direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert werden.  
Mit den folgenden Anlagekriterien sollen nachhaltige umwelt- und sozialverträgliche Geschäftspraktiken gefördert 
werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird unterstützt durch einen wissenschaftlichen Beirat, der die Konzeption des 
ÖkoWorld Klima im Hinblick auf die ökologischen und ethischen Ziele fachlich begleitet. 
 
1. ÖkoWorld Klima investiert in Unternehmen, die: 
 

a)  zur Verringerung von Treibhausgas-Emissionen oder zur Abschwächung der Auswirkungen des 
Treibhauseffekts beitragen 

b)  Technologien, Produkte und Verfahren entwickeln, anbieten oder nutzen, die eine geringere Energieintensität 
oder eine geringere Treibhausgas-Intensität aufweisen,  

c)  Erneuerbare Energien oder nachhaltig erneuerbare Grundstoffe erzeugen, nutzen oder damit handeln,  
d)  zur Senkung des Energie-, Wasser- oder Rohstoffverbrauchs bzw. zur Steigerung der Effizienz der Nutzung 

von Energie, Wasser oder Rohstoffen beitragen,  
e)  Wiederverwendungs- oder Recyclingtechnologien entwickeln, nutzen oder zur Verfügung stellen, 
f) Produkte aus wiederverwendeten oder recycelten Materialien oder Bestandteilen herstellen, nutzen oder damit 

handeln.    
 
2. ÖkoWorld Klima investiert nicht in Unternehmen, die 
 

a) Menschenrechte verletzen oder deren Verletzung unterstützen 
b) Waffen herstellen oder damit handeln, oder die Unternehmen, die Waffen herstellen, ausrüsten oder 

Dienstleistungen zur Verfügung stellen,  
c) Atomstrom oder Atomtechnologien erzeugen bzw. herstellen, oder damit handeln, oder die Unternehmen der 

Atomindustrie ausrüsten oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen,  
d) am Raubbau, an der Verunreinigung oder an der Verschlechterung der Qualität von Naturressourcen und 

Ökosystemen beteiligt sind oder dazu beitragen,  
e) Verfahren anwenden oder Produkte herstellen oder vermarkten, die die menschliche Gesundheit oder die 

Umwelt schädigen.  
 

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen. Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse: 3 

Performancedaten 

2008 NA 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 

Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre  

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe  von der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“ und „I“ 

Ausschließlich thesaurierende Anteile, die als Namensanteile ausgegeben werden. 
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ISIN Codes  
LU0301152442 „C-Kapitalisierung“ 
LU0309769593 „I-Kapitalisierung“ 

Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 5%  
• Umtauschgebühr:                               max 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in einen     

(Wechsel in einen anderen                   Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben.   
                              ÖkoWorld-Fonds)                         

• Rücknahmegebühr:  keine 
Zahlbar durch den Teilfonds: 

• Verwaltungsgebühr:  1,76%  

• Performancegebühr:  bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 
des genannten Teilfonds. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet der 
Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-Mark-
Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet und ein 
Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer Ergebnissaldo 
vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance Fee. Dieser 
negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung vorgetragen und muss 
erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen erfolgen. Die Auszahlung der 
Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

Depotbankgebühr: 0,095% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,09% p.a. 
• Betreuungsgebühr:  0,20% p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die 

besonderen Erfordernisse bei der Unterstützung der privaten und 
institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten 
im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des 
Fonds.    

Provisionen und Gebühren − Kategorie „I“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 5%  
• Umtauschgebühr:              max 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in einen  

(Wechsel in einen anderen                Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben. 
ÖkoWorld-Fonds)   

• Rücknahmegebühr:  keine 
Zahlbar durch den Teilfonds: 

• Verwaltungsgebühr:  0,98%   

• Performancegebühr:  bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 
des genannten Teilfonds. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet der 
Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-Mark-
Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet und ein 
Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer Ergebnissaldo 
vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance Fee. Dieser 
negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung vorgetragen und muss 
erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen erfolgen. Die Auszahlung der 
Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

• Depotbankgebühr:  0,045% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,09% p.a. 

Zusätzliche Informationen 

Referenzwährung: EUR und CHF 
Nettoinventarwert (NIW) Berechnungswährungen: Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR 
berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil (rund 50%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen 
Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten 
NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von den 
vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmemodalitäten: 
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Der Mindestzeichnungsbetrag für die Kategorie „I“ beträgt EUR 25 Mio oder CHF 42 Mio.. 

Die Mindestanlage für die Kategorie „C“ für Einmalzahlungen für jeden Erstzeichner beträgt EUR 5.000 oder CHF 7.500.  

Jede Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 oder CHF 750 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt für die Kategorie „C“ zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten.  

Auf ein Wachstumskonto können monatlich mindestens EUR 100 oder CHF 150 oder vierteljährlich mindestens 
EUR 200 bzw. CHF 300 eingezahlt werden, mit einem Ausgabeaufschlag von 5%. 

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. 
Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer 
Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem 
Bewertungstag vorhergehenden Tag bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 
Zustimmung zu dem für diesen Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser 
Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert 
abgewickelt.  

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.  

Das Verwaltungsreglement erlaubt es der Verwaltungsgesellschaft, im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Fonds ohne 
Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert je 
Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Fonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

Börsennotierung: keine 

Fondsgeschichte: 
Der Erstzeichnungszeitraum für die Kategorien „C“ und „I“  wird der 27. Juli 2007 zu einem Kurs von EUR 50,- pro Anteil 
mit Zahlung am 2. August 2007 sein. 
Der Nettoinventarwert wird erstmals am 31. Juli 2007 errechnet. 
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter 
Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien.  
Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Fondsvermögen mindestens 
zu 2/3 in Aktien (Large Caps und Mid Caps) von Unternehmen mit Sitz in Europa oder von Unternehmen, die an einer 
europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt in Europa notiert oder gehandelt werden, und in aktienähnlichen 
Wertpapieren solcher Unternehmen sowie in Anleihen angelegt.  
Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 
15% des Nettovermögens können direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert werden.  
Mit den verschiedenen Anlagekriterien sollen nachhaltige umwelt- und sozialverträgliche Geschäftspraktiken gefördert 
werden. Bei Anlagen bevorzugt der Teilfonds Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und 
internationale Standards hinaus engagieren.  
In der Bewertung der Anlagepolitik können im Einzelfall weitere Erwägungsgründe berücksichtigt werden. In solchen 
Fällen muss das Verwaltungsreglement entsprechend abgeändert werden. Die Anleger werden hierüber informiert.  
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik des Fonds und wird dabei von einem Anlageausschuss 
unterstützt. Die Mitglieder des Anlageausschusses werden aufgrund ihrer beruflichen Position oder der Tatsache, dass 
sie unternehmenspolitisch relevante Organisationen vertreten, ausgewählt. Sie stellen Kenntnisse zur Verfügung, die die 
Einhaltung ökologischer und sozialer Anlagekriterien ermöglichen. Der Anlageausschuss ist hinsichtlich der Bestimmung 
seiner Mitglieder und hinsichtlich seiner Arbeitsweise und Beschlussfassung unabhängig von der 
Verwaltungsgesellschaft. Er hat insbesondere die Aufgabe, nachfolgend dargelegten Anlagebeschränkungen zu 
überwachen und der Verwaltungsgesellschaft diesbezüglich Empfehlungen zu geben. 
Der Anlageausschuss unterbreitet dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zwecks Entscheidung seine 
Anlageempfehlungen, welche in Abwägung folgender Kriterien gemacht werden: 
 
1. ÖkoWorld ÖkoVision® Europe investiert bevorzugt in Unternehmen, die 
 

a) umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden; 
 

b) sozial- und umweltverträgliche Produkte entwickeln, herstellen oder vertreiben;  
 
 

c) Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches 
Wirtschaften fördern;  

 
d) insbesondere wenn sie über die jeweiligen Standards der Branche, der Region oder des Landes hinausgehen.    
 

Dazu gehören Unternehmen, die  
 

a) regenerative Energien gewinnen, einsetzen oder damit handeln, oder zur Reduktion des Energieverbrauchs 
und Erhöhung der Energieeffizienz beitragen und damit den Einsatz fossiler und atomarer Energiegewinnung 
verringern; 

 
b) Leistungen zur Verringerung des Verbrauchs nicht erneuerbarer, natürlicher Ressourcen oder zur Substitution 

nicht-erneuerbarer durch erneuerbare Ressourcen erbringen;  
 

c) Nahrungs- und Genussmittel naturverträglich oder gemäß den Kriterien des ökologischen Anbaus oder der 
artgerechten Tierhaltung gewinnen, herstellen, verarbeiten, vertreiben oder deren Absatz fördern;  

 
d) regionale Wirtschaftskreisläufe oder den Fairen Handel fördern;  

 
e) soziales oder ökologisches Engagement über den Unternehmenszweck hinaus zeigen oder 

entwicklungspolitische Ziele unterstützen;  
 

f) besonders demokratische Unternehmensstrukturen, humane, soziale oder emanzipatorische 
Arbeitsbedingungen schaffen oder gezielt zum Abbau von Diskriminierung beitragen;  

 
g) Korruption bekämpfen.  

 
(Hierbei handelt es sich um die Kriterien, die unmittelbar positive Aspekte umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftens 
von Unternehmen benennen, die im Sinne der Vision des Fonds Pionierarbeit leisten.)  

 
2. ÖkoWorld ÖkoVision® Europe investiert auch in Unternehmen, die 
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a) zur Sanierung oder Verringerung von Umweltschäden Verfahren, Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, 
vertreiben oder anwenden;  

 
b) zur Minderung sozialer Probleme beitragen;  

 
c) Sozial-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementsysteme einführen und ihr Umwelt- und Sozialengagement 

verstärken;  
 

d) eine besonders transparente, verbraucher- und arbeitnehmerfreundliche Unternehmenspolitik aufweisen;  
 

e) hochqualitative Produkte und Leistungen anbieten bzw. erbringen, die dem allgemeinen Wohle dienen und in 
besonderer Qualität angeboten werden.  
 

(Hierbei handelt es sich um die Kriterien, die lediglich mittelbar positive Aspekte umwelt- und sozialverträglichen 
Wirtschaftens benennen.)  
 
3. ÖkoWorld ÖkoVision® Europe investiert nicht in Unternehmen, die 
 

a) Menschen auf Grund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Behinderung, Staatsangehörigkeit, politischer 
Meinung, Religionszugehörigkeit, sozialer Herkunft oder sexueller Orientierung diskriminieren;  

 
b) Kinderarbeit oder Zwangsarbeit nutzen;  

 
c) gewerkschaftliche Aktivitäten behindern, insbesondere indem sie gegen das Recht auf freie Organisation oder 

das Recht auf kollektive Verhandlung verstoßen.  
 

(Hierbei handelt es sich um Kriterien, die sich aus den Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
ergeben.)  
 
4. ÖkoWorld ÖkoVision® Europe investiert nicht in Unternehmen, die  
 

a) Regime unterstützen, die gegen Menschenrechte verstoßen;  
 
b) Kriegswaffen und Rüstungsgüter herstellen, vermarkten oder vertreiben oder Anlagen, Vorprodukte oder 

Dienstleistungen dafür bereitstellen;  
 

c) Atomenergie oder Atomtechnik erzeugen, direkt vermarkten oder vertreiben oder Anlagen, Vorprodukte oder 
Dienstleistungen dafür bereitstellen;  

 
d) Produkte der Chlorchemie erzeugen oder deren Absatz fördern;  

 
e) Raubbau an natürlichen Ressourcen betreiben oder dazu beitragen;  

 
f) gentechnisch veränderte Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen entwickeln oder erzeugen, die in offenen 

Systemen verwendet werden sollen, oder den Absatz daraus erzeugter Produkte fördern.  Nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen sind Unternehmen, welche gentechnisch veränderte Pflanzen oder Mikroorganismen in 
geschlossenen Systemen erzeugen oder verwenden, wenn dadurch ein besonderer Nutzen entsteht;  

 
g) mit embryonalen Stammzellen arbeiten und Produkte oder Therapien mit ihrer Hilfe entwickeln oder dies 

beabsichtigen;  
 

h) vermeidbare Tierversuche durchführen, in Auftrag geben oder durch solche vermeidbaren Tierversuche 
getestete Rohstoffe oder Produkte vertreiben;  

 
i) sonstige gesundheits- und umweltschädliche Verfahren anwenden, oder solche Produkte erzeugen oder deren 

Absatz fördern.  
 
(Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative Aspekte zur Sozial- und Umweltverträglichkeit benennen und die unter 
Berücksichtigung ihrer Wesentlichkeit und Relevanz angewandt werden.)  
 
5. ÖkoWorld ÖkoVision® Europe investiert nicht in Unternehmen, die  
 

a) strategische Kapitalbeteiligungen an Unternehmen halten, bei denen die unter den Punkten 3. oder 4. 
aufgeführten Kriterien zutreffen;  
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b) ihr Kapital von Unternehmen erhalten, bei denen die unter den Punkten 3. oder 4. aufgeführten Kriterien 
zutreffen, sofern diese Beteiligung einen bestimmenden Einfluss ermöglicht;  

 
c) in anderer Weise mit Unternehmen verflochten sind, bei denen die unter den Punkten 3. oder 4. aufgeführten 

Kriterien zutreffen, wenn dadurch eine sozial- und umweltverträgliche Ausrichtung der Geschäftspolitik 
behindert wird;  

 
d) überwiegend für Unternehmen Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, bei denen die unter den 

Punkten 3. und 4. aufgeführten Kriterien zutreffen (Zulieferbetriebe).  
 
(Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative Aspekte der Verflechtung von Unternehmen benennen.)  
 
6. ÖkoWorld ÖkoVision® Europe berücksichtigt bei der Beurteilung von Unternehmen auch  
 

a) ihren Umgang mit und ihr Verhalten in Kontroversen, Transparenz, Informations- und Dialogbereitschaft sowie 
Lernfähigkeit;  

 
b) ihre politische Einflussnahme und deren Übereinstimmung mit öffentlichen Erklärungen des Unternehmens und 

mit den Kriterien des Fonds;  
 

c) deren Aktivitäten in Ländern, in denen soziale und ökologische Mindeststandards staatlicherseits nicht 
gewährleistet sind; dies betrifft eigene Produktionsstandorte, Joint Ventures und Zulieferbetriebe (zum Beispiel 
China);  

 
d) Entwicklungsziele und -potenziale sowie Trends im Unternehmen.  

 
(Hierbei handelt es sich um zusätzliche Abwägungskriterien.) 

 

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen. Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse: 3 

Performancedaten 

2008 NA 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 

Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre  

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe von der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“ 

Ausschließlich thesaurierende Anteile, die als Inhaber- und Namensanteile ausgegeben werden. 
 
ISIN Codes 
LU0309769247 „C-Kapitalisierung“  

Anteile der Kategorie „I“ 

Thesaurierende und ausschüttende Anteile, die als Namensanteile ausgegeben werden. 
 
ISIN Codes 
LU0310501118 „I-Kapitalisierung“ 
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Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag: max 5% 
• Umtauschgebühr: max 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in 

(Wechsel in einen anderen einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben. 
ÖkoWorld-Fonds)   

• Rücknahmegebühr:  keine 
 
Zahlbar durch den Teilfonds: 

• Verwaltungsgebühr:  1,76% p.a. 
• Performancegebühr:   bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 

des genannten Teilfonds. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet der 
Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-Mark-
Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet und ein 
Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer Ergebnissaldo 
vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance Fee. Dieser 
negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung vorgetragen und muss 
erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen erfolgen. Die Auszahlung der 
Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

• Depotbankgebühr:  0,095% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,09% p.a. 
• Betreuungsgebühr:  0,20% p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die 

besonderen Erfordernisse bei der Unterstützung der privaten und 
institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten 
im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des 
Fonds.    

Provisionen und Gebühren − Kategorie „I“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 5% 
• Umtauschgebühr:              max 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in  

(Wechsel in einen anderen               einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben.   
     ÖkoWorld-Fonds)  
• Rücknahmegebühr:  keine 

Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  0,98% p.a.  
• Performancegebühr:    bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 

des genannten Teilfonds. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet der 
Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-
Mark-Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet 
und ein Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer 
Ergebnissaldo vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance 
Fee. Dieser negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung 
vorgetragen und muss erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen 
erfolgen. Die Auszahlung der Performance Fee an die 
Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

 
• Depotbankgebühr:  0,045% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,09% p.a 

Zusätzliche Informationen 

Referenzwährung: EUR und CHF 
Nettoinventarwert (NIW) Berechnungswährungen: Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR 
berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil (rund 50%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen 
Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten 
NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von den 
vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmemodalitäten: 
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Der Mindestzeichnungsbetrag für die Kategorie „I“ beträgt EUR 25 Mio oder CHF 42 Mio. 

 Die Mindestanlage für die Kategorie „C“ für Einmalzahlungen für jeden Erstzeichner beträgt EUR 5.000 oder CHF 7.500.  

Jede Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 oder CHF 750 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt für die Kategorie „C“ zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten.  

Auf ein Wachstumskonto können monatlich mindestens EUR 100 oder CHF 150 oder vierteljährlich mindestens 
EUR 200 bzw. CHF 300 eingezahlt werden, mit einem Ausgabeaufschlag von 5%. 

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. 
Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer 
Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem 
Bewertungstag vorhergehenden Tag bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 
Zustimmung zu dem für diesen Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser 
Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert 
abgewickelt.  

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.  

Das Verwaltungsreglement erlaubt es der Verwaltungsgesellschaft, im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Fonds ohne 
Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert je 
Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Fonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

Börsennotierung: keine 

Fondsgeschichte: 
Der Erstzeichnungszeitraum für die Kategorien „C“ und „I“ wird der 27. Juli 2007 zu einem Kurs von EUR 50 pro Anteil 
mit Zahlung am 2. August 2007 sein. 
Der Nettoinventarwert wird erstmals am 31. Juli 2007 errechnet. 
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung 
nachfolgender strenger ethisch-ökologischer Kriterien.  
Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Fondsvermögen 
überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, 
geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15% des Nettovermögens 
können direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert werden. 
 
Der Teilfonds ÖkoWorld Water for Life investiert insbesondere in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für 
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und –recycling und Wasserinfrastruktur anbieten, die 
zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z.B. durch die Vermeidung oder Verringerung von 
Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer, oder die die Effizienz der Wassernutzung verbessern, z.B. durch 
optimierte Verbrauchsmessung und –abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nutzungskreisläufe. 
Zusätzlich müssen alle Unternehmen, in die der Fonds ÖkoWorld Water for Life investiert, strenge allgemeine 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. 
 

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen. Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse: 3 

Performancedaten 

2008 NA 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 

Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre  

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe vonder 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“ und „I“ 

Ausschließlich thesaurierende Anteile, die als Namensanteile ausgegeben werden. 
 
ISIN Codes  

LU0332822492 Kategorie “C” 

LU0332822062 Kategorie “I“ 

Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 5%  
• Umtauschgebühr:              max 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in einen 

(Wechsel in einen anderen                  Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben. 
   ÖkoWorld-Fonds)   
• Rücknahmegebühr:  keine 
 

Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  1,76%  

• Performancegebühr:  bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 
des genannten Teilfonds. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet der 
Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-Mark-
Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet und ein 
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Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer Ergebnissaldo 
vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance Fee. Dieser 
negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung vorgetragen und muss 
erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen erfolgen. Die Auszahlung der 
Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

Depotbankgebühr: 0,095% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,09% p.a. 
• Betreuungsgebühr:  0,20% p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die 

besonderen Erfordernisse bei der Unterstützung der privaten und 
institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten 
im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des 
Fonds.    

Provisionen und Gebühren − Kategorie „I“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 5%  
• Umtauschgebühr:              max 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in einen 

(Wechsel in einen anderen               Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben. 
      ÖkoWorld-Fonds)   
• Rücknahmegebühr:  keine 

Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  0,98%   

• Performancegebühr:  bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 
des genannten Teilfonds. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet der 
Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-Mark-
Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet und ein 
Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer Ergebnissaldo 
vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance Fee. Dieser 
negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung vorgetragen und muss 
erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen erfolgen. Die Auszahlung der 
Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

• Depotbankgebühr:  0,045% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,09% p.a. 

Zusätzliche Informationen 

Referenzwährung: EUR und CHF 
Nettoinventarwert (NIW) Berechnungswährungen: Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR 
berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil (rund 50%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen 
Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten 
NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von den 
vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmemodalitäten: 

Der Mindestzeichnungsbetrag für die Kategorie „I“ beträgt EUR 25 Mio oder CHF 42 Mio. 

Die Mindestanlage für die Kategorie „C“ für Einmalzahlungen für jeden Erstzeichner beträgt EUR 5.000 oder CHF 7.500.  

Jede Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 oder CHF 750 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt für die Kategorie „C“ zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten.  

Auf ein Wachstumskonto können monatlich mindestens EUR 100 oder CHF 150 oder vierteljährlich mindestens 
EUR 200 bzw. CHF 300 eingezahlt werden, mit einem Ausgabeaufschlag von 5%. 

 

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. 
Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer 
Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem 
Bewertungstag vorhergehenden Tag bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 
Zustimmung zu dem für diesen Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser 
Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert 
abgewickelt.  
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In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.  

Das Verwaltungsreglement erlaubt es der Verwaltungsgesellschaft, im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Fonds ohne 
Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert je 
Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Fonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

Börsennotierung: keine 

Fondsgeschichte: 
Der Erstzeichnungszeitraum für die Kategorien „C“ und „I“  wird der 25 Januar2008 zu einem Kurs von EUR 100 pro 
Anteil mit Zahlung am 31 Januar 2008 sein. 
Der Nettoinventarwert wird erstmals am 29 Januar 2008 errechnet. 
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anteilinhabern zu ermöglichen, bei Fälligkeit am 29. Februar 2020 mithilfe einer 
dynamischen Verwaltung durch risikoreiche Vermögenswerte von dem Anstieg der internationalen Aktien- und 
Rentenmärkte zu profitieren. Darüber hinaus garantiert der Teilfonds den Anteilinhabern, dass sie mindestens 100% des 
Referenzwerts (ohne Ausgabeaufschlag) zurückerhalten. 
 
Der erste Nettoinventarwert wird festgesetzt mit Euro 100. Der erste Referenzwert entspricht dem höheren 
Nettoinventarwert, der zwischen dem 29. Januar 2008 und inklusive dem 29. Februar 2008 berechnet wird. Danach wird 
der Nettoinventarwert am ersten Werktag eines jeden Monats berechnet und mit dem Referenzwert verglichen. Falls der 
berechnete Nettoinventarwert höher als der Referenzwert ist, wird dieser Nettoinventarwert dann der neue Referenzwert. 
In jedem Fall wird der Referenzwert immer mindestens dem ersten Nettoinventarwert entsprechen, das bedeutet Euro 
100.  

 
Die Technik der dynamischen Verwaltung beruht auf der Portfolioversicherungsmethode. Diese Methode besteht darin, 
die Verteilung des Portfolios zwischen risikoreichen und risikolosen Vermögenswerten regelmäßig und systematisch 
anzupassen, wobei die risikolosen Vermögenswerte die versprochene Garantie- bzw. Schutzfunktion erfüllen. Das 
Zielengagement in risikoreichen Vermögenswerten wird bei jeder Allokation berechnet, um die Verteilung des Portfolios 
festzulegen. Der Anlageverwalter kann jedoch von diesem Ziel abweichen, wenn er Risiken oder Situationen erwartet, 
die eine Reduzierung oder Erhöhung des Anteils risikoreicher Vermögenswerte des Teilfonds erfordern bzw. 
ermöglichen. So wird das Portfolio bei einer positiven Wertentwicklung stärker in risikoreichen Vermögenswerten 
positioniert sein. 
 
Im Falle einer Abwärtsbewegung der Finanzmärkte und/oder wenn der Nettoinventarwert je Anteil sich dem 
Referenzwert nähert, erfolgt eine Neuausrichtung des Portfolios zugunsten von risikolosen Vermögenswerten. 
 
Für die Zusammensetzung des Portfolios der risikoreichen Vermögenswerte dienen die Verwaltung und Basiswerte des 
Teilfonds „ÖkoWorld ÖkoVision® Classic“ als Referenz. 
Selbstverständlich werden die strengen ethisch-ökologischen Anlagekriterien des Teilfonds ÖkoWorld ÖkoVision® 
Classic (siehe Seite 33-35) auch bei den risikoreichen Vermögenswerten des ÖkoWorld ÖkoVision Garant 20 
angewandt. Die Verwaltungsgesellschaft wird auch bei diesem Teilfonds durch den Anlageausschuss unterstützt. Die 
Investitionen in risikolose Vermögenswerte, die notwendig sind, um die Garantie zu sichern, unterliegen nicht der 
Betreuung durch den Anlageausschuss. 
Das Portfolio der risikolosen Vermögenswerte setzt sich aus Geldmarktfonds mit geringem Risiko, Anleihen, die von 
einem europäischen Staat begeben oder garantiert werden und auf Euro lauten, und/oder Einlagen zusammen. 
 

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen. Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse: 1 

Performancedaten 

2008 NA 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 

Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 12 Jahre  

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als defensiv. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe von der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“  

Ausschließlich thesaurierende Anteile, die als Namensanteile ausgegeben werden. 
 
 
ISIN Codes  
LU0332822906 



ÖkoWorld ÖkoVision Garant 20 

 

ÖKOWORLD  -  Vollständiger Verkaufsprospekt  -  Teil II  -  Version Juli 2008 55/62 

 

Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 5% 
• Umtauschgebühr:              der Umtausch ist in diesem Teilfonds nicht erlaubt 
• Rücknahmegebühr:  keine 
 

Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  1,76%  

• Depotbankgebühr:   max 0,075% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,09% p.a. 

Zusätzliche Informationen 

Referenzwährung: EUR und CHF 
Nettoinventarwert (NIW) Berechnungswährungen: Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR 
berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil (rund 80%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen 
Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten 
NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von den 
vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmemodalitäten: 

Die Mindestanlage für Einmalzahlungen („Anlagekonto“) für jeden Erstzeichner beträgt EUR 5.000 oder CHF 7.500. Jede 
Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 oder CHF 750 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten. Auf ein Wachstumskonto können monatlich 
mindestens EUR 100 oder CHF 150 oder vierteljährlich mindestens EUR 200 bzw. CHF 300 eingezahlt werden mit 
einem Ausgabeaufschlag von 5%. 

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. 
Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer 
Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem 
Bewertungstag vorhergehenden Tag bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 
Zustimmung zu dem für diesen Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser 
Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert 
abgewickelt.  

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.  

Das Verwaltungsreglement erlaubt es der Verwaltungsgesellschaft, im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Fonds ohne 
Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert je 
Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Fonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.   

Börsennotierung: keine 
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Fondsgeschichte: 
Der Erstzeichnungszeitraum für der Kategorie „C“  wird der 25 Januar 2008 zu einem Kurs von EUR 100 pro Anteil mit 
Zahlung am 31 Januar 2008 sein. 
Der Nettoinventarwert wird erstmals am 29 Januar 2008 errechnet. 
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung 
nachfolgender strenger ethisch-ökologischer Kriterien. 

ÖkoWorld ÖkoTrust investiert hauptsächlich in Wertpapiere/Kapitalanlagen, die nachhaltige, ökologische, soziale oder 
ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. 
Dazu zählen z. B. nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Verringerung von schädlichen 
Umwelteinflüssen, Herstellung Erneuerbarer Energien, soziale (Arbeits-) Bedingungen oder ethische und soziale 
Verantwortung.  
 
Wenn direkt in Unternehmen investiert wird, werden die bevorzugt, die umweltverträgliche Produkte oder 
Dienstleistungen anbieten, indem sie umweltverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder 
verwenden, insbesondere Unternehmen die zur Senkung des Energie-, Wasser- oder Rohstoffverbrauchs bzw. zur 
Steigerung der Effizienz der Nutzung von Energie, Wasser oder Rohstoffen beitragen. 
Um generelle Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen darf der Teilfonds nicht direkt in Unternehmen investieren, die Waffen 
herstellen oder damit handeln; Atomstrom oder Atomtechnologien erzeugen bzw. herstellen oder damit handeln oder die 
an der Verschlechterung Ökosystemen beteiligt sind oder dazu beitragen. 
 
Bei Investitionen in Staatsanleihen werden Wertpapiere solcher Staaten bevorzugt, deren Politik besonders sozial, 
ökologisch und ethisch ausgerichtet ist. Bewertet werden folgende Bereiche: Institutionen und Politik, soziale 
Bedingungen und Infrastruktur, Umweltbestand und –belastungen. 
 

Im Rahmen der Anlagerestriktionen und unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds 
schwerpunktmäßig in Anteile an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen- und 
Geldmarktfonds. 

 

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von weltweit tätigen 
Unternehmen und in Derivate solcher Unternehmen als auch in Zertifikate, die als Wertpapier im Sinne des Artikel 41 (1) 
des Gesetzes qualifizieren, angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das 
Währungsrisiko berücksichtigt. Nicht mehr als 10% des Nettovermögens dürfen direkt oder indirekt in Schuldtitel 
angelegt werden. 

 

Ferner, darf der Teilfonds in top-rated fest- und variabel verzinsliche Anleihen, einschließlich Zerobonds und Renten- 
und Rentenindexzertifikate (die als Wertpapier gemäß Artikel 41 (1) des Gesetzes qualifizieren), 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheine auf Wertpapiere (die Wertpapier gemäß Artikel 41 (1) des Gesetzes 
qualifizieren) anlegen, die an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, welche 
anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. 

 

Darüberhinaus können bis zu 10% der Vermögenswerte in offene Immobilienfonds und Hedgefonds investiert werden, 
die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen sowie in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte 
Geldmarktinstrumente. 

 

Zudem kann der Teilfonds 100% seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente, liquide Vermögenswerte und 
Festgelder investieren. 

 

Die Bestimmung, dass höchstens 10% des Nettovermögens eines Teilfonds in Anteile anderer OGAW und / oder OGA 
im Sinne von Appendix 1 Punkt 1. e) und 7. a) angelegt werden dürfen, ist für diesen Teilfonds nicht anwendbar. 

Stattdessen gilt folgendes: 

a) Ein Teilfonds darf Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Appendix 1 Punkt 1. e) 
erwerben, wenn er nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in ein und demselben OGAW oder einem anderen OGA 
anlegt.  

Für die Zwecke der Anwendung dieser Anlagebeschränkung wird jeder Teilfonds in einem aus mehreren Teilfonds 
bestehenden OGA, wie in § 133 des Gesetzes definiert, als eigener Emittent betrachtet, sofern der Grundsatz der 
Trennung der Verpflichtungen der verschiedenen Teilfonds gegenüber Dritten gewahrt bleibt.  

b) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt 30% des Nettovermögens eines Teilfonds 
nicht übersteigen. Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW und/oder anderer OGA erworben hat, werden die 
Vermögenswerte dieser OGAW oder anderen OGA nicht für die Zwecke der unter Appendix 1 Punkt 4. genannten 
Obergrenzen kombiniert. 



ÖkoWorld ÖkoTrust 

 

ÖKOWORLD  -  Vollständiger Verkaufsprospekt  -  Teil II  -  Version Juli 2008 58/62 

 

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen. Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse: 3 

Performancedaten 

2008 NA 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 

Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre  

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe von der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“  

Ausschließlich thesaurierende Anteile, die als Inhaber- oder Namensanteile ausgegeben werden. 

Anteilszertifikate über Inhaberanteile werden über 1, 10, 100 oder 1.000 Anteile ausgestellt. 
 
Der Erstzeichnungszeitraum für die Kategorien „C“ wird vom 28.08.2008 bis zum 10.10.2008 zu einem Kurs pro Anteil 
von EUR 100 erfolgen.  
Der Nettoinventarwert wird erstmals am 13.10.2008 errechnet. 
 
ISIN Codes  
LU0380798750 
 

Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max 5%  
• Umtauschgebühr:              max 2% zuzüglich etwaiger Differenzen, die sich aus dem Umtausch in einen 

(Wechsel in einen anderen                  Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag ergeben. 
   ÖkoWorld-Fonds)   
• Rücknahmegebühr:  keine 

Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  1,76%  

• Performancegebühr:  bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 
des genannten Teilfonds. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet der 
Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-Mark-
Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet und ein 
Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer Ergebnissaldo 
vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance Fee. Dieser 
negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung vorgetragen und muss 
erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen erfolgen. Die Auszahlung der 
Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

Depotbankgebühr: 0,095% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,16% p.a. 
• Betreuungsgebühr:  0,20% p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die 

besonderen Erfordernisse bei der Unterstützung der privaten und 
institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten 
im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des 
Fonds.    

Zusätzliche Informationen 

Referenzwährung: EUR und CHF 
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Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil 
(rund 50%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag 
geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft dafür 
vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmebedingungen: 

Die Mindestanlage für Einmalzahlungen („Anlagekonto“) für jeden Erstzeichner beträgt EUR 5.000 oder CHF 7.500.  

Jede Folgezeichnung hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 oder CHF 750 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt zudem Wachstumspläne für Wachstumskonten.  

Auf ein Wachstumskonto können monatlich mindestens EUR 100 oder CHF 150 oder vierteljährlich mindestens EUR 
200 bzw. CHF 300 eingezahlt werden mit einem Ausgabeaufschlag von 5%. 

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. 

Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer 
Vertriebsstelle oder direkt bei der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem 
Bewertungstag vorhergehenden Tag bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 
Zustimmung zu dem für diesen Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser 
Frist entgegengenommen werden, werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert 
abgewickelt.  

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.  

Das Verwaltungsreglement erlaubt es, der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Teilfonds 
ohne Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert 
je Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Teilfonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

Börsennotierung: keine 
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Anlagepolitik 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung 
folgender nachhaltiger Kriterien.  
Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Fondsvermögen 
überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, 
geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15% des Nettovermögens 
können direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert werden.  
Der Teilfonds ÖkoWorld ÖkoStock Global Plus wird hinsichtlich der Themenauswahl von einem regionalen Beirat 
begleitet. 
 
ÖkoWorld ÖkoStock Global Plus investiert hauptsächlich in Unternehmen, die umweltverträgliche Produkte oder 
Dienstleistungen anbieten, indem sie umweltverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder 
verwenden, insbesondere Unternehmen die zur Senkung des Energie-, Wasser- oder Rohstoffverbrauchs bzw. zur 
Steigerung der Effizienz der Nutzung von Energie, Wasser oder Rohstoffen beitragen.  
Um generelle Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen darf der Teilfonds nicht in Unternehmen investieren, die Waffen 
herstellen oder damit handeln; Atomstrom oder Atomtechnologien erzeugen bzw. herstellen oder damit handeln oder die 
an der Verschlechterung Ökosystemen beteiligt sind oder dazu beitragen.  
 
Während der Zeichnungsfrist wird der Teilfonds nur in Festgeld investieren.  

Risikoprofil 

Festgelegt wurden sieben verschiedene Risikoklassen. Die Klasse 0 steht für das geringste und die Klasse 6 für das 
höchste Risiko. 

Klasse: 3 

Performancedaten 

2008 NA 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung lassen keine Schlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 

Anlegerprofil 

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre  

Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofilen: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv. 

Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. 

Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und ist keine verbindliche Angabe von der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Anteile der Kategorie „C“  

Ausschließlich thesaurierende Anteile, die als Namensanteile ausgegeben werden. 
 
ISIN Codes  

LU0353046492 

Provisionen und Gebühren − Kategorie „C“ 

Zahlbar durch den Anteilinhaber: 
• Ausgabeaufschlag:  max. 5%  
• Umtauschgebühr:  der Umtausch ist in diesem Teilfonds nicht erlaubt  
• Rücknahmegebühr:  keine 
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Zahlbar durch den Teilfonds: 
• Verwaltungsgebühr:  1,96%  
• Performancegebühr:   bis zu 10% des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil 

des genannten Teilfonds für den Fall, dass der Nettoinventarwert je Anteil pro 
Jahr um 6% oder mehr steigt. Basis für die Berechnung der Vergütung bildet 
der Nettoinventarwert pro Anteil am vorangegangenen Zahltag (High-Water-
Mark-Prinzip). Für diese Vergütung werden täglich Rückstellungen gebildet 
und ein Ergebnissaldo ermittelt. Sollte zu den Zahltagen ein negativer 
Ergebnissaldo vorhanden sein, so erfolgt keine Zahlung einer Performance 
Fee. Dieser negative Ergebnissaldo wird in einer Nebenrechnung 
vorgetragen und muss erst aufgezehrt werden, bevor neue Zahlungen 
erfolgen. Die Auszahlung der Performance Fee an die 
Verwaltungsgesellschaft erfolgt vierteljährig. 

• Depotbankgebühr:  0,095% p.a. 
• Administrationsgebühr:  0,09% p.a. 

 

Zusätzliche Informationen 

Referenzwährung: EUR und CHF 
Nettoinventarwert (NIW) Berechnungswährungen: Der NIW wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg in EUR 
berechnet, sofern die für einen beträchtlichen Anteil (rund 50%) der Vermögenswerte des Teilfonds maßgeblichen 
Finanzmärkte mindestens einen Tag nach dem Tag geöffnet waren, der als Grundlage für die Berechnung des letzten 
NIW diente. Der NIW kann am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, von lokalen Vertretungen und von den 
vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft dafür vorgesehenen Tageszeitungen in Erfahrung gebracht werden. 

Zeichnungs-, und Rücknahmemodalitäten: 

Dieser Teilfonds wird nur in Österreich vertrieben. ÖkoWorld Lux. S.A. vertreibt für diesen Teilfonds keine Anlage- oder 
Wachstumskonten.  

Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen nach dem relevanten Bewertungstag in EUR oder CHF zu 
entrichten. 
Anträge auf Anteilszeichnungen und -rücknahmen sind bei einer lokalen Vertretung, einer Vertriebsstelle oder direkt bei 
der Transferstelle einzureichen. Anträge, die bei der Transferstelle an dem einem Bewertungstag vorhergehenden Tag 
bis spätestens 16.00 Uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen Zustimmung zu dem für diesen 
Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach dieser Frist entgegengenommen werden, 
werden zu dem am darauf folgenden Bewertungstag festgestellten Nettoinventarwert abgewickelt.  

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 
Ausgabeaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort 
maximal zulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. 

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern 
anfallen, in denen die Anteile vertrieben werden.  

Das Verwaltungsreglement erlaubt es der Verwaltungsgesellschaft, im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit 
Zeichnungsanträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen sowie zeitweise oder endgültig den Verkauf von Anteilen 
einzuschränken oder einzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile zurücknehmen, die von 
Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt umgehend, spätestens jedoch fünf Bewertungstage nach dem 
entsprechenden Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifikate oder Streichung der entsprechenden Anteile aus 
dem Register, für die nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahmepreis wird in Euro oder Schweizer 
Franken ausbezahlt.  

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknahmeerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle 
erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dazu berechtigt, 
umfangreichen Rücknahmen erst dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögenswerte des Fonds ohne 
Verzögerung verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Nettoinventarwert je 
Anteil. Die Verwaltungsgesellschaft hat allerdings sicherzustellen, dass der Fonds über ausreichende liquide 
Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 
unverzüglich erfolgen kann.  

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

Börsennotierung: keine 
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Fondsgeschichte: 
Der Erstzeichnungszeitraum für die Kategorien „C“ wird vom 30. Mai 2008 bis zum 30. Juli 2008 sein. 
Der Kurs  pro Anteil am 30. Mai wird EUR 100 sein.  
Der Nettoinventarwert wird erstmals am 3. Juni 2008 errechnet. 
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WKN: 974968 ISIN: LU0061928585

Auflagedatum 2. Mai 1996 Referenzwährung EUR und CHF Ausgabeaufschlag 5,0 %

Geschäftsjahr 1. Jan. - 31. Dez. Ertragsverwendung thesaurierend Verwaltungsgebühr 1,76 % p. a.

WKN: A0BLJX ISIN: LU0183092898

Auflagedatum 15. März 2004 Referenzwährung EUR Ausgabeaufschlag 3,5 %

Geschäftsjahr 1. Jan. - 31. Dez. Ertragsverwendung ausschüttend Verwaltungsgebührbis zu 0,55 % p. a.  

WKN: A0BLJV ISIN: LU0183092112

Auflagedatum 26. April 2004 Referenzwährung EUR Ausgabeaufschlag 5,0 %

Geschäftsjahr 1. Jan. -31. Dez. Ertragsverwendung ausschüttend Verwaltungsgebühr bis zu 1,60 % p. a.

WKN: A0MX8G ISIN: LU0301152442

Auflagedatum 30. Juli 2007 Referenzwährung EUR und CHF Ausgabeaufschlag 5,0 %

Geschäftsjahr 1. Jan. - 31. Dez. Ertragsverwendung thesaurierend Verwaltungsgebühr 1,76 % p. a.  

WKN: A0NBKM ISIN: LU0332822492

Auflagedatum 28. Jan. 2008 Referenzwährung EUR Fondsvermögen Neuauflage

Geschäftsjahr 1. Jan. - 31. Dez. Ertragsverwendung thesaurierend Ausgabeaufschlag 5,0 %  

WKN: A0MX8J ISIN: LU0309769247

Auflagedatum 30. Juli 2007 Referenzwährung EUR und CHF Ausgabeaufschlag 5,0 %

Geschäftsjahr 1. Jan. - 31. Dez. Ertragsverwendung thesaurierend Verwaltungsgebühr 1,76 % p. a.  

WKN: A0NBKN ISIN: LU0332822906

Auflagedatum 28. Jan. 2008 Referenzwährung EUR und CHF Fondsvermögen Neuauflage

Geschäftsjahr 1. Jan. - 31. Dez. Ertragsverwendung thesaurierend Ausgabeaufschlag 5,0 %  

WKN: 581365 ISIN: LU0121747215

Auflagedatum 1. Dez.  2000 Referenzwährung EUR und CHF Ausgabeaufschlag 5,0 %

Geschäftsjahr 1. April - 31. März Ertragsverwendung thesaurierend Verwaltungsgebühr 1,75 % p. a.

Ein luxemburgischer Teilfonds der Sarasin Multi Label SICAV 
im exklusiven Vertrieb der ÖKOWORLD LUX S.A.
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VERTRIEBS- UND 

INFORMATIONSSTELLE 

(DEUTSCHLAND)

ÖKOWORLD LUX S.A. 

Repräsentanz GmbH

ProACTIV-Platz 3

40721 Hilden/Düsseldorf

Telefon 0 800 150 1999

E-mail info@oekoworld.com

Web www.oekoworld.com   

WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg


